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§ 38a

§ 38a
Unterstitzte Beschaftigung

(1) Ziel der Unterstitzten Beschéaftigung ist, behinderten Menschen
mit besonderem Unterstitzungsbedarf eine angemessene, geeignete
und sozialversicherungspflichtige Beschéftigung zu erméglichen und
zu erhalten. Unterstltze Beschaftigung umfasst eine individuelle be-
triebliche Qualifizierung und bei Bedarf Berufsbegleitung.

(2) Leistungen zur individuellen betrieblichen Qualifizierung erhalten
behinderte Menschen insbesondere, um sie flr geeignete betriebliche
Tatigkeiten zu erproben, auf ein sozialversicherungspflichtiges Be-
schéaftigungsverhaltnis vorzubereiten und bei der Einarbeitung und
Qualifizierung auf einem betrieblichen Arbeitsplatz zu unterstitzen.
Die Leistungen umfassen auch die Vermittlung von berufstbergrei-
fenden Lerninhalten und Schlisselqualifikationen sowie die Weiter-
entwicklung der Persdnlichkeit der behinderten Menschen. Die Leis-
tungen werden vom zustandigen Rehabilitationstrager nach § 6 Abs. 1
Nr. 2 bis 5 fir bis zu zwei Jahre erbracht, soweit sie wegen Art oder
Schwere der Behinderung erforderlich sind. Sie kénnen bis zu einer
Dauer von weiteren zwoIlf Monaten verlangert werden, wenn auf Grund
der Art oder Schwere der Behinderung der gewtlinschte nachhaltige
Qualifizierungserfolg im Einzelfall nicht anders erreicht werden kann
und hinreichend gewahrleistet ist, dass eine weitere Qualifizierung zur
Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschéaftigung fuhrt.

(3) Leistungen der Berufsbegleitung erhalten behinderte Menschen
insbesondere, um nach Begrindung eines sozialversicherungspflich-
tigen Beschéaftigungsverhéltnisses die zu dessen Stabilisierung erfor-
derliche Unterstiitzung und Krisenintervention zu gewahrleisten. Die
Leistungen werden bei Zustandigkeit eines Rehabilitationstragers
nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 oder 5 von diesem, im Ubrigen von dem Integra-
tionsamt im Rahmen seiner Zustandigkeit erbracht, solange und so-
weit sie wegen Art oder Schwere der Behinderung zur Sicherung des
Beschaftigungsverhéltnisses erforderlich sind.

(4) Stellt der Rehabilitationstrager wahrend der individuellen betriebli-
chen Qualifizierung fest, dass voraussichtlich eine anschliel3ende Be-
rufsbegleitung erforderlich ist, fur die ein anderer Leistungstrager
zustandig ist, beteiligt er diesen frihzeitig

(5) Die Unterstitzte Beschaftigung kann von Integrationsfachdiensten
oder anderen Tragern durchgefiuhrt werden. Mit der Durchfihrung
kann nur beauftragt werden, wer Uber die erforderliche Leistungsfa-
higkeit verfugt, um seine Aufgaben entsprechend den individuellen
Bedurfnissen der behinderten Menschen erfillen zu kdnnen. Insbe-
sondere missen die Beauftragten

1. Uber Fachkrafte verfiigen, die eine geeignete Berufsqualifikati-
on, eine psychosoziale oder arbeitspddagogische Zusatzquali-
fikation und ausreichend Berufserfahrung besitzen.

2. in der Lage sein, den Teilnehmern geeignete individuelle be-

triebliche Qualifizierungspléatze zur Verfigung zu stellen und
ihre berufliche Eingliederung zu unterstitzen.
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3. Uber die erforderliche rdumliche und sachliche Ausstattung
verfiigen und

4. ein System des Qualitaitsmanagement im Sinne des § 20 Abs. 2
Satz 1 anwenden.

(6) Zur Konkretisierung und Weiterentwicklung der in Absatz 5 ge-
nannten Qualitatsanforderungen vereinbaren die Rehabilitationstrager
nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 sowie die Bundesarbeitsgemeinschaft der
Integrationsamter und Hauptfursorgestellen im Rahmen der Bundes-
arbeitsgemeinschaft fir Rehabilitation eine gemeinsame Empfehlung.
Die gemeinsame Empfehlung kann auch Ausfihrungen zu mdglichen
Leistungsinhalten und zur Zusammenarbeit enthalten. 8 13 Abs. 4, 6
und 7 und § 16 geltend entsprechend.”
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38a.2.1

38a.2.2

38a.2.3

(1) Zielgruppe sind behinderte Menschen mit einem Potenzial fur
eine Beschéftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, fur die ei-
ne Integration in sozialversicherungspflichtige Beschaftigung mit
anderen (inhaltlich ,weiterfihrenden®) Teilhabeleistungen, insbe-
sondere Leistungen zur Berufsvorbereitung und Berufsausbildung
bzw. Weiterbildung nicht, mit Leistungen nach § 38a SGB IX aber
moglich erscheint. Zur Zielgruppe zahlen nicht behinderte Men-
schen, die werkstattbeduirftig im Sinne des § 136 SGB IX sind.

(2) Zur Zielgruppe gehdren insbesondere

e lernbehinderte Menschen im Grenzbereich zur geistigen
Behinderung,

e (geistig behinderte Menschen im Grenzbereich zur Lernbe-
hinderung,

e behinderte Menschen mit nachhaltigen psychischen Sto-
rungen und / oder Verhaltensauffalligkeiten (nicht im Akut-
stadium).

(3) Unterstitze Beschaftigung ist ein Produkt fur die Kundengrup-
pe der Beratungskunden Férdern.

(1) Die individuelle betriebliche Qualifizierung (InbeQ) umfasst
drei Phasen mit folgender Zielsetzung:

o Auf Basis des identifizierten, besonderen Unterstitzungs-
bedarfs Akquise grundsatzlich geeigneter Qualifizierungs-
platze und betriebliche Erprobung zur Platzierung des Teil-
nehmers im Betrieb (Orientierungsphase)

e Unterstutzte Einarbeitung und Qualifizierung auf dem indi-
viduell am besten geeigneten Platz, der eine berufliche
Perspektive bietet (Qualifizierungsphase)

e eFestigung im betrieblichen Alltag zur Realisierung einer
dauerhaften Beschaftigung im Betrieb (Stabilisierungspha-
se)

Die Dauer der einzelnen Phasen ist grundsatzlich nicht festgelegt
und orientiert sich an den Erfordernissen zur erfolgreichen Umset-
zung der InbeQ.

(2) Das Vermitteln von berufsiibergreifenden Lerninhalten und
Schlisselqualifikationen sowie Aktivitaten zur Weiterentwicklung
der Personlichkeit sind wesentlicher Inhalt von InbeQ und insoweit
integraler Bestandteil aller Phasen.

Im Vorfeld Unterstitzter Beschaftigung ist in allen Fallen eine fun-
dierte Eignungsabklarung erforderlich (Berticksichtigung von Gut-
achten und Beteiligung der Fachdienste vorzusehen). Bei Unsi-
cherheit stehen zur weiteren Eignungsabklarung DIA-AM zur Ver-
fligung, die zur Feststellung der Leistungsfahigkeit auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt konzipiert sind. DIA-AM ist jedoch keine Zu-
gangsvoraussetzung fir UB.
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38a.2.4 (1) Ziel der Orientierungsphase ist eine moglichst friihzeitige Er- MaRnahmedurch-
probung des Teilnehmers im Betrieb, die grundsatzlich innerhalb  fihrung InbeQ
der ersten 8 Wochen der InbeQ erfolgt. Kann der Teilnehmer bis
zum Abschluss dieser Phase nicht betrieblich erprobt werden und
auf einem geeigneten Qualifizierungsplatz einminden, ist die
MalRnahme zu beenden.

(2) Die Qualifizierungsphase umfasst im Schwerpunkt praxisorien-
tiertes Qualifizieren und Einarbeiten auf einem oder mehreren be-
trieblichen Qualifizierungsplatzen. Die Qualifizierungsphase dient
auch dem lIdentifizieren des fiir eine mdglichst nachhaltige Integra-
tion des Teilnehmers in Beschaftigung am besten geeigneten Ar-
beitsplatzes; gleichwohl gilt es, sich moglichst friihzeitig auf diesen
Arbeitsplatz festzulegen. Die Qualifizierungsphase endet mit der
abschlie3enden Gestaltung/Ausformung dieses Arbeitsplatzes.

(3) Die Stabilisierungsphase ist gepragt von der zur Begriindung
einer sozialversicherungspflichtigen Beschaftigung auf dem kon-
kreten Arbeitsplatz umfassen notwendigen festigenden Unterstiit-
zung, insbesondere intensiver Beschéaftigungsvorbereitung. Spé-
testens zu Beginn der Stabilisierungsphase klart der Malinahme-
trdger mit dem Betrieb das Begriinden einer sozialversicherungs-
pflichtigen Beschaftigung moglichst ohne Ausschopfen der gege-
benen Foérderdauer ab. Soweit hierflr weitere Teilhabeleistungen
fur erforderlich erachtet werden, holt er die Entscheidung des zu-
sténdigen Leistungstragers ein. Die Teilnahme an der Maflinahme
endet mit der Aufnahme der sozialversicherungspflichtigen Be-
schaftigung.

(4) Der Teilnehmer wird individuell in allen Phasen durch einen
Qualifizierungstrainer unterstiitzt und begleitet. Der Qualifizie-
rungstrainer ist verantwortlich fur die Einarbeitung und Vermittlung
von beruflichen Kenntnissen an einem geeigneten, betrieblichen
Qualifizierungsplatz, die Vermittlung von berufsiibergreifenden
Kenntnissen sowie MalRnahmen bzw. Aktivitaten zur Weiterent-
wicklung der Personlichkeit und Férderung von Schliisselqualifika-
tionen. Zur Vermittlung von Kenntnissen aul3erhalb der betriebli-
chen Qualifizierung fuhrt der Auftragnehmer Projekttage in seinen
Raumlichkeiten durch. Vom Tréger sollte darauf hingewirkt wer-
den, dass dieser Projekttag als Ersatz fur den Berufsschulunter-
richt anerkannt wird und eine Befreiung von der Berufsschulpflicht
erfolgt.

(5) Phasenubergreifend ist gezielt zu beobachten, ob wegen eines
(veranderten) behinderungsbedingten Unterstitzungsbedarfs:

e mit anderen Leistungen (insbesondere berufsvorbereiten-
den BildungsmalRnahmen, aber auch Ausbildung bzw. Wei-
terbildung) die Teilhabe am Arbeitsleben zutreffender ver-
wirklicht werden kann oder

e Beschaftigungsfahigkeit fur den allgemeinen Arbeitsmarkt
nicht (mehr) gegeben und deshalb eine Eingliederung in
die Werkstatt fir behinderte Menschen geboten ist.
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38a.2.5

38a.2.6

38a.3.1

38a.4.1

Die Dauer der InbeQ betragt grundsatzlich bis zu 24 Monate,
langstens bis zur Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen
Beschaftigung. Die Teilnahme kann um bis zu 12 Monate verlan-
gert werden, wenn auf Grund der Art oder Schwere der Behinde-
rung der gewiinschte nachhaltige Qualifizierungserfolg im Einzel-
fall nicht anders erreicht werden kann und hinreichend gewéhrleis-
tet ist, dass eine weitere Qualifizierung zur Aufnahme einer sozial-
versicherungspflichtigen Beschaftigung fiihren wird.

(1) Der Ubergang von der InbeQ in die WfbM erfolgt, wenn sich im
Mafnahmeverlauf InbeQ herausstellt, dass Leistungsfahigkeit fir
den allgemeinen Arbeitsmarkt nicht (mehr) gegeben ist und die
Voraussetzungen fur die Aufnahme in eine WfbM (8§ 136 SGB IX)
vorliegen.

(2) Fur Teilnehmer, fir die im MalRnahmeverlauf Werkstattbedtirf-
tigkeit festgestellt wird, ist aufgrund der individuellen Feststellun-
gen im Rahmen der InbeQ grundsétzlich davon auszugehen, dass
fur die Feststellungen im Eingangsverfahren ein Zeitraum von vier
4 Wochen ausreichend ist (8 40 Abs. 2 Satz 2 SGB 1X). Eine lan-
gere Forderungsdauer kommt nur in besonders zu begriindenden
Einzelfallen in Betracht.

(3) Die Zeiten der individuellen betrieblichen Qualifizierung wer-
den zur Halfte auf die Dauer des Berufshildungsbereiches ange-
rechnet. Die Zeiten individueller betrieblicher Qualifizierung und
des Berufsbildungsbereichs dirfen insgesamt nicht mehr als 36
Monate betragen (8 40 Abs. 4 SGB IX).

(4) Die Forderung des Ubergangs aus dem Arbeitsbereich in den
allgemeinen Arbeitsmarkt obliegt dem fiir die Forderung im Ar-
beitsbereich zustandigen Reha-Tréger (§ 42 Abs. 2 SGB IX).

(5) Sofern sich in der InbeQ ergibt, dass das Leistungsvermégen
fur weiterfihrende Reha-MafRRnahmen ausreicht, ist der Ubergang
in die geeignete MalRnahme vorzusehen.

Die Leistungsverpflichtung der BA ist auf die InbeQ beschrankt.

(1) Sofern fur den Teilnehmer im Anschluss an die InbeQ Berufs-
begleitung zur Stabilisierung des sozialversicherungspflichtigen
Beschaftigungsverhéltnisses angezeigt ist, stellt der Trager der In-
beQ friihzeitig Kontakt zum zusténdigen Integrationsamt her. Die
Entscheidung, ob der Tréager der InbeQ oder ein anderer Trager
die notwenige Berufsbegleitung durchfuhrt, trifft das Integration-
samt.

Kooperation der AA mit dem zustandigen Integrationsamt unter-
stitzt die erfolgreiche Umsetzung UB.

Dauer InbeQ

Ubergang in WfbM

Verkirzung Dauer
Eingangsverfahren

Anrechnung auf
Dauer des Berufs-
bildungsbereichs
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Arbeitsbereich
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Leistungen der BA

Berufsbegleitung
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38a.5.

(2) Die Ubernahme in ein sozialversicherungspflichtiges Beschéfti-
gungsverhéltnis im Anschluss an die Qualifizierungsphase beim
bisherigen Betrieb kann in begriindeten Einzelféllen mit einem Ein-
gliederungszuschusses nach 88 218 und 219 SGB Ill geférdert
werden. Es ist davon auszugehen, dass durch die Qualifizierung im
Betrieb die Minderleistung im Regelfall ausgeglichen ist.

(1) Fur die Teilnahme an InbeQ werden besondere und diese er-
ganzende Leistungen gewahrt (vgl. 88 104, 106, 160 SGB III).

(2) Kosten fiur Uberbetriebliche Qualifizierungen (z.B. Maschinen-
schein, Gabelstaplerschein etc.), die der Teilnehmer zur Ausibung
der Tatigkeit nachweisen muss, werden auf Einzelnachweis geson-
dert erstattet. Hierzu ist vor Durchfiihrung der Qualifizierung die Zu-
stimmung der Beratungsfachkraft der koordinierenden Dienststelle
einzuholen.

EGZ nach InebQ

Besondere Leistung



	§ 38a SGB IX Unterstützte Beschäftigung
	Gesetzestext

	Durchführungsanweisungen

	DA 38a.2.1 - Zielgruppe

	DA 38a.2.2 - Maßnahmestrukturund -inhalt
	DA 38a.2.3 - Eignungsdiagnostik vor Maßnahme-durchführung
	DA 38a.2.4 - Maßnahmedurch-führung InbeQ
	DA 38a.2.5 - Dauer InbeQ
	DA 38a.2.6 - Übergang in WfbM
	DA 38a.3.1 - Leistungen der BA
	DA 38a.4.1 - Berufsbegleitung
	DA 38a.5. - Besondere Leistung



